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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1 Geltungsbereich und Vertragsschluss  

1.1   
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Rechtsgeschäfte der brandpfeil GmbH (nachstehend „brandpfeil“ genannt) mit ihren Kunden 
(nachstehend „Auftraggeber“ genannt). Gegenstand der AGB sind Werk- und 
Dienstleistungsverträge, die brandpfeil auf den Gebieten der Strategie- und Markenberatung, 
Corporate Design, Werbeplanung, Werbegestaltung, Multimediaproduktion, Onlinemarketing, 
Dialogmarketing, Schulungen, Werbevermittlung und Softwareentwicklung mit ihren Kunden 
schließt (Projekt). Entgegenstehenden AGB des Auftraggebers wird bereits jetzt 
widersprochen, so dass diese nicht Vertragsinhalt werden. Abweichende Bedingungen des 
Auftraggebers werden von brandpfeil nur nach gesonderter Vereinbarung akzeptiert.  

1.2  
Der Vertragsschluss mit brandpfeil erfolgt durch die schriftliche Annahmeerklärung des von 
brandpfeil detailliert unterbreiteten Angebots (Kostenvoranschlag) mit Leistungsbeschreibung, 
Optionsmöglichkeiten, Kalkulation und gegebenenfalls Zeitplanung. Die Annahme 
(Auftragserteilung) kann vom Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Erhalt des Angebots 
erklärt werden soweit nicht anders vereinbart. Danach ist brandpfeil nicht mehr an das Angebot 
gebunden.  

1.3  
Nach Auftragserteilung hat der Auftraggeber ein Briefing anzufertigen in welchem er brandpfeil 
seine Wünsche und Optionsausübungen im Rahmen des Kostenvoranschlags mitteilt. Wird 
brandpfeil das Briefing mündlich oder fernmündlich mitgeteilt, so stellt brandpfeil dem 
Auftraggeber per E-Mail ein Re-Briefing zur Verfügung, welches sodann verbindlicher 
Vertragsbestandteil wird, wenn der Auftraggeber diesem zustimmt. Das Re-Briefing kann auch 
durch einen geänderten Kostenvoranschlag ersetzt werden, dem der Auftraggeber zustimmen 
muss.  

1.4  
Im Rahmen einer Treuebindung verpflichtet sich brandpfeil gegenüber dem Auftraggeber zu 
einer objektiven, auf die Zielsetzung des Auftraggebers ausgerichteten Beratung. Dies betrifft 
insbesondere Fragen der Auswahl dritter Unternehmen und Personen durch brandpfeil z. B. 
im Rahmen der Werbemittelproduktion, im Bereich der Multimediaproduktion oder im 
Onlinemarketing. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitspracherecht nicht ausdrücklich 
vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl Dritter unter Beachtung des Grundsatzes eines 
ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und bestmöglichem Erfolg im Sinne des 
jeweiligen Projekts.  
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2 Leistungsumfang des Vertrags, Leistungsänderungen, 
Ethischer Vorbehalt  

2.1  
Der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang eines jeweiligen Projekts richtet sich gem. Ziffer 
1.2 dieser AGB nach dem jeweiligen Auftrag unter Berücksichtigung des Briefings gem. Ziff. 
1.3. Agenturfremde Leistungen von Drittfirmen wie Produktionsplanung und -überwachung, 
Druckkosten, Kuriere, Versand sowie Multimediaproduktion und Programmierarbeiten, 
Shootings, Bildrechte und Lektorat sind nicht Gegenstand dieses Vertrages und werden in der 
Regel unter Bezugnahme auf die Originalbelege an den Auftraggeber weiterberechnet. 
brandpfeil schuldet die vereinbarte Leistung im Ergebnis, nicht jedoch die dazu führenden 
Zwischenschritte in Form von z.B. Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc.  

2.2  
brandpfeil wird dem Auftraggeber im Falle der Beauftragung von Internetdienstleistungen und 
Webdesign sowohl über die gestalterischen Möglichkeiten als auch über die möglichen 
Funktionalitäten einer Website umfassend beraten. Bei der Beratung wird brandpfeil 
berücksichtigen, welche Zielgruppen durch die Website angesprochen werden sollen und 
welche Zwecke der Auftraggeber mit der Website insgesamt verfolgt. Über die Vor- und 
Nachteile einzelner gestalterischer und funktionaler Merkmale wird brandpfeil den 
Auftraggeber ebenso unterrichten, wie über allgemeine Erkenntnisse, die brandpfeil von den 
Gewohnheiten und Bedürfnissen von Internetnutzern – z.B. im Hinblick auf Ladezeiten sowie 
auf die Gewichtung von Texten und grafischen Elementen – hat. Branchenspezifische 
Kenntnisse sind von brandpfeil allerdings nicht zu erwarten. brandpfeil ist insbesondere nicht 
verpflichtet, durch Erhebungen, Untersuchungen oder andere Mittel der Marktforschung 
spezifische Erkenntnisse über die Gewohnheiten und das Nutzerverhalten von Personen zu 
gewinnen, die zu den Zielgruppen der Website zählen. Es sei denn, es ist im Auftragsumfang 
des Auftraggebers enthalten. 

2.3  
Im Rahmen des Kostenmanagements von Aufträgen, werden vor Beginn jeder Kosten 
verursachenden Fremdleistung (zum Beispiel Foto-Shooting, Druckaufträge, 
Programmierarbeiten etc.), welche nicht durch die vereinbarte Vergütung abgedeckt sind oder 
durch Dritte erbracht werden, jeweils vor Auslösen dieser Kosten entsprechende 
Kostenvoranschläge der Drittanbieter in Textform (§ 126 b BGB) unterbreitet. Die Fremdkosten 
sind brandpfeil verbindlich durch den Auftraggeber schriftlich zu genehmigen. Mit der 
Umsetzung von Kosten verursachenden Fremdleistungen wird brandpfeil erst beginnen, wenn 
seitens des Auftraggebers eine Freigabe dafür vorliegt. Verzögerungen, die durch eine 
verspätete Kostenfreigabe verursacht werden, hat brandpfeil nicht zu vertreten.  

2.4  
Der Auftraggeber kann, während eines Projekts Änderungen oder Erweiterungen des 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs mit brandpfeil vereinbaren. Voraussetzung ist, 
dass dadurch der Erfolg oder die mit dem Projekt beabsichtigten Ergebnisse nicht gefährdet 
und die Kapazitäten von brandpfeil nicht überlastet werden. Ohne eine entsprechende 
Vereinbarung bleibt es bei den ursprünglich vereinbarten Fristen, Vergütungssätzen und 
Leistungsinhalten. Der Auftraggeber hat jedoch auch das Recht, den infolge von Änderungen 
anfallenden Mehr- aufwand durch den Verzicht auf andere Leistungsteile zu kompensieren, 
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sofern brandpfeil dies zuzumuten ist. Wenn sich der Zusatzauftrag auf die zeitliche Abwicklung 
der übrigen Leistungen auswirkt, muss dies im betreffenden Zusatzauftrag ebenfalls geregelt 
werden.  

2.5  
Die für ein Projekt jeweils maßgeblichen Termine und Meilensteine sind in dem Auftrag bzw. 
einer entsprechenden Anlage festgelegt und zwischen den Parteien verbindliche 
Vertragsgrundlage. Ist im Rahmen des Projektfortschrittes festzustellen, dass die Einhaltung 
von Terminen gefährdet ist, wird brandpfeil den Auftraggeber hierüber unverzüglich schriftlich 
informieren.  

2.6  
Für den Fall, dass der Auftraggeber während eines Projekts die Bearbeitung oder 
Veröffentlichungen von Material wünscht, welches bei Vertragsschluss noch nicht bekannt war 
und welches nach Auffassung von brandpfeil ethisch nicht vertretbar ist oder dem Ansehen 
von brandpfeil schaden könnte (z. B. pornographische Darstellungen, nationalsozialistisches 
Gedankengut), ist brandpfeil berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen und 
sämtliche bis dahin angefallenen Kosten abzurechnen.  

3 Leistungs- und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  

3.1  
Der Auftraggeber wird brandpfeil nach besten Kräften bei der Umsetzung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen unterstützen und insbesondere Konzeptentwürfe, Vorschläge, 
Design- oder Druckvorlagen, Logoentwürfe, Screen-Design und Programmiervorschläge 
zeitnah überprüfen und freigeben. Derartige Freigaben sind sodann verbindliche 
Ausgangsbasis für die weitere Leistungserbringung durch brandpfeil. Soweit Testläufe oder 
Abnahmetests, Präsentationen oder andere Zusammenkünfte notwendig oder zweckmäßig 
werden, wird der Auftraggeber sachkundige Mitarbeiter zur Teilnahme an den 
Zusammenkünften abstellen, die bevollmächtigt sind, alle notwendigen oder zweckmäßigen 
Entscheidungen für den Auftraggeber zu treffen.  

3.2  
Sollte es in diesem Arbeitsprozess aus Gründen, die durch den Auftraggeber zu vertreten sind, 
zu Verzögerungen kommen und dies zu einer Verschiebung der Zeitplanung führt, bleibt 
brandpfeil vorbehalten, bestimmte angebotene Leistungen neu zu kalkulieren und 
entsprechend Ziffer 4.3. der AGB eine Erhöhung der Vergütung zu verlangen.  

3.3  
Der Auftraggeber stellt brandpfeil alle für die Durchführung des Projekts benötigten Daten und 
Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen werden von brandpfeil 
sorgsam behandelt, vor dem Zugriff Dritter geschützt und nur zur Erarbeitung des jeweiligen 
Auftrages genutzt. Sofern eine Rückgabe der Daten gewünscht ist, hat der Auftraggeber dies 
bei der Übergabe schriftlich mitzuteilen. Ansonsten werden die Daten nach Zahlung der 
vereinbarten Vergütung archiviert oder vernichtet. Der Auftraggeber wird brandpfeil auf 
Wunsch sämtliche Texte und Materialien, die zur Produktion benötigt werden, in digitaler Form 
zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber ist auch im Übrigen im Rahmen des Zumutbaren zur 
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angemessenen Mitwirkung bei der Entwicklung, Herstellung und Pflege einer 
vertragsgegenständlichen Website verpflichtet. Er ist insbesondere auch zur Bereitstellung der 
für die Entwicklung, Herstellung und Pflege der Website erforderlichen Informationen 
verpflichtet.  

3.4  
Der Auftraggeber ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung seiner IT-Infrastruktur und eines 
etwaigen Host- Providing für einen Onlineshop oder Webseiten selbst verantwortlich. 
brandpfeil übernimmt insoweit niemals die Systemverantwortung. Diese obliegt stets dem 
jeweils als Fremddienstleister tätig werdenden Vertragspartner des Auftraggebers. brandpfeil 
ist demzufolge nicht für die Einstellung der Website in das World Wide Web und für die 
Abrufbarkeit der Website über das Internet verantwortlich. brandpfeil ist darüber hinaus nicht 
zur Beschaffung einer Internet-Domain verpflichtet. Auch die Verschaffung des Zugangs zum 
Internet (Access-Providing) gehört nicht zu den Leistungspflichten von brandpfeil. brandpfeil 
tritt allerdings bereits bei Vertragsschluss sämtliche in- soweit bestehenden Ansprüche aus 
dem Subunternehmervertrag gegen den entsprechenden Fremddienstleister an den 
Auftraggeber im Voraus ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtretung an.  

3.5  
Der Auftraggeber wird im Zusammenhang mit einem beauftragten Projekt Auftragsvergaben 
an andere Agenturen oder Dienstleister nur nach Rücksprache und im Einvernehmen mit 
brandpfeil erteilen.  

3.6  
Soweit personenbezogene Daten und / oder besondere Kategorien von personenbezogenen 
Daten zur Umsetzung des Auftrags vom Auftraggeber an Brandpfeil übergeben werden, ist im 
Vorwege eine vertragliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 Abs. 3 
DSGVO zu schließen. 

3.7  
Der Auftraggeber gewährleitet die einwandfreie Güte der Daten unter Berücksichtigung 
geltenden Rechts. 

4 Vergütung  

4.1  
Es gilt die im Vertrag oder Angebot (Kostenvoranschlag) vereinbarte Vergütung. Zahlungen 
sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, sofort nach Rechnungserhalt fällig und innerhalb 
von 14 Tagen ohne Abzug zu erbringen. Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, 
kann brandpfeil neben den gesetzlichen Verzugszinsen eine Mahngebühr von 10 € pro 
Mahnstufe einer Rechnung stellen. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber 
hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unberührt.  

4.2  
brandpfeil ist berechtigt, Teilabrechnungen des kalkulierten Honorars und der Fremdkosten 
wie folgt zu stellen: 1/3 nach Auftragserteilung, 1/3 nach Konzept-/ Layout-Präsentation oder 
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nach Erbringung von 50 % der vereinbarten Leistungen, 1/3 nach Abschluss des Projekts. 
Teilleistungen müssen insoweit nicht in einer für den Auftraggeber nutzbaren Form vorliegen 
und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten von brandpfeil verfügbar sein.  

4.3  
Verzögert sich die Durchführung des Projekts aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, so kann brandpfeil eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen und den 
vereinbarten Zeitplan angemessen verschieben. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Auftraggebers kann brandpfeil auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt.  

4.4  
Bei einseitigen Änderungswünschen oder Abbruch von Aufträgen und sonstigen Leistungen 
durch den Auftraggeber und/oder wenn sich die Voraussetzungen für die Leistungserbringung 
ändern, werden brandpfeil vom Auftraggeber alle dadurch anfallenden Kosten ersetzt und 
brandpfeil von jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt, sofern Auftraggeber 
diese zu vertreten hat.  

4.5  
Bei Auftragsabbruch, -kündigung oder -verzögerung durch den Auftraggeber während eines 
Projekts aus Gründen, die Auftraggeber zu vertreten hat, verpflichtet sich der Auftraggeber zur 
Vergütung der bis dato durch brandpfeil erbrachten Leistungen, mindestens jedoch zur 
Zahlung von 15 % der vereinbarten Gesamtvergütung. Dem Auftraggeber bleibt der Beweis 
tatsächlich geringerer Leistungen oder höherer Aufwendungen vorbehalten. Ein 
grundsätzlicher Anspruch auf Fertigstellung der Werke und Arbeiten nach Auftragsabbruch, 
Kündigung oder –Verzögerung seitens des Auftraggebers entfällt.  

4.6  
Bei Änderungen oder Erweiterungen des Vertragsumfangs gem. Ziffer 2.3 dieser AGB werden 
die Vertragspartner gegebenenfalls eine angemessene Anpassung des geschlossenen 
Vertrages vornehmen, die sich bezüglich der kalkulatorischen Grundlage an der bereits 
vereinbarten Vergütungsregelung, hilfsweise an den zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen 
Honoraren des AGD-Tarifvertrags für Design-Leistungen orientiert. Voraussetzung für die 
Vergütung von Änderungen oder Zusatzleistungen ist in jedem Fall, dass der Auftraggeber 
einen schriftlichen Zusatzauftrag erteilt hat mit dem eine Einigung über die zusätzliche 
Vergütung erfolgt ist.  

4.7  
Alle in Angeboten und Aufträgen genannten Preise sind Nettoangaben und die daraus 
resultierend zu zahlenden Beträge verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen 
Umsatzsteuer.  

4.8  
Bei nicht oder nicht rechtzeitiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung behält sich brandpfeil 
ein Zurückbehaltungsrecht dahingehend vor, Produktionsaufträge zu stoppen oder 
auszusetzen oder Daten (die aufgrund gesonderter Vereinbarungen vor Bezahlung der 
Vergütung ausgehändigt wurden) und bereits produzierte Werke vom Auftraggeber in vollem 
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Umfang und einwandfreiem Zustand zurückzufordern. Dadurch entstehende Kosten trägt der 
Auftraggeber.  

5 Lieferbedingungen, Gefahrübergang  

5.1  
Sofern der Auftraggeber Verbraucher ist, trägt brandpfeil bei Lieferverpflichtungen unabhängig 
von der Versandart in jedem Fall das Versandrisiko. Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist, 
gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf diesen über, sobald die Ware von 
brandpfeil an das beauftragte Transportunternehmen übergeben worden ist.  

5.2  
Vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine sind nur verbindlich, wenn der Auftraggeber 
etwaige Mitwirkungs- pflichten gem. Ziffer 3 dieser AGB rechtzeitig erfüllt hat und die Termine 
von brandpfeil schriftlich bestätigt worden sind. Treten durch den Auftraggeber zu 
verantwortende Verzögerungen auf, kann eine fristgerechte Terminhaltung durch brandpfeil 
nicht gewährleistet werden. Der vereinbarte Zeitplan ist somit aufgehoben und hat keinerlei 
vertragliche Relevanz.  

6 Vertraulichkeit  
Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig unter Einschluss aller Mitarbeiter und sonstiger 
am Projekt beteiligter Dritter, die Zugang zu Informationen der anderen Vertragspartei 
und/oder der vertraglichen Leistungen haben, zu absoluter Vertraulichkeit hinsichtlich solcher 
Informationen gegenüber nicht beteiligten Dritten und vorbehaltlosem Schutz dieser 
Vertraulichkeit. Sollten Daten und Informationen aufgrund ihrer Art der strengen 
Geheimhaltung unterliegen, sind sie vom Auftraggeber als solche zu kennzeichnen. Die 
Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind, von der anderen 
Vertragspartei selbst veröffentlicht werden oder von dritter Seite bekannt geworden sind. Die 
Beweislast für eine solche Ausnahme trägt die Partei, die sich auf den Ausnahmetatbestand 
beruft.  

7 Urheberrechte, Nutzungsrechte  

7.1  
Die im Rahmen eines Projekts von brandpfeil oder Ihren Fremddienstleistern erarbeiteten 
Werke sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt, 
soweit nicht anders vertraglich vereinbart. Diese Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn 
die nach dem Urheberrechtsgesetz erforderliche Schöpfungshöhe im Einzelfall nicht erreicht 
ist.   

7.2  
brandpfeil räumt dem Auftraggeber für die vertraglich vereinbarten Zwecke und im vertraglich 
vereinbarten Umfang das einfache Nutzungsrecht an den von brandpfeil gelieferten Werken 
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für alle zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannten Nutzungsarten ein. Die Übertragung 
der Nutzungsrechte gilt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Nutzungen, die über 
dieses Gebiet hinausgehen, bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Sämtliche 
Nutzungsrechtsübertragungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der voll- 
ständigen Entrichtung der vertraglich vereinbarten Vergütung an brandpfeil.  

7.3  
Bei Internetdienstleistungen und Multimediaproduktionen ist eine Herausgabe von Quellcodes 
sowie von offenen Dateien nicht Bestandteil des einfachen Nutzungsrechts. Grundsätzlich 
erfolgt die Herausgabe von Daten in Form der vereinbarten Leistung gegenüber dem 
Auftraggeber oder von ihm beauftragten Dritten nur in geschlossenen, nicht editierbaren 
Dateien. Sollte der Auftraggeber die Herausgabe von offenen Dateien wünschen, bedarf dies 
einer Vereinbarung und einer gesonderten Vergütungsregelung. Veränderungen an offenen 
oder editierbaren Daten durch den Auftraggeber oder von ihm beauftragten Dritten bedürfen 
einer schriftlichen Zustimmung von brandpfeil.  

7.4  
Soweit Werke von Dritten (insbesondere Fotografen, Illustratoren, Fotomodellen, 
Webdesignern und sonstigen Kreativen) geschaffen werden, wird brandpfeil dafür Sorge 
tragen, dass die vereinbarten Nutzungs- und Verwertungsrechte des Dritten eingeholt und auf 
Auftraggeber übertragen werden.  
Sonderzahlungen wie beispielsweise an die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst sind durch 
den Auftraggeber zu leisten. Der Auftraggeber hat sich nach Projektübergabe und 
Verantwortungsübernahme eigenverantwortlich um die Erneuerungen von Lizenz- und 
Bildrechten zu kümmern. 

7.5  
Vorschläge und sonstige Mitarbeit oder Mitwirkung des Auftraggebers und/oder seiner 
Mitarbeiter haben keinen Einfluss auf die Höhe der vereinbarten Vergütung und begründen 
kein Miturheberrecht an den entwickelten und erstellten Werken und Arbeiten. Nutzungsrechte 
für von Auftraggeber abgelehnte oder nicht ausgeführte Entwürfe bleiben bei brandpfeil. Nutzt 
der Auftraggeber solche Werbeideen und/oder Entwürfe von brandpfeil oder von ihr 
beauftragten Dritten, die eine Werkqualität erreichen außerhalb oder nach Beendigung des 
Vertrages, so ist eine gesonderte Vergütungsabrede zu treffen.  

7.6  
brandpfeil darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich 
signieren, den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren und sich im Impressum inkl. 
Verlinkung zur www.brandpfeil.de darstellen, sofern dadurch keine vertraulich zu 
behandelnden Informationen des Auftraggebers offenbart werden. Diese Signierung und 
werbliche Verwendung kann durch eine entsprechende gesonderte Vereinbarung zwischen 
brandpfeil und Auftraggeber ausgeschlossen werden.  

7.7  
Die Leistungen und Werke von brandpfeil dürfen vom Auftraggeber oder vom Auftraggeber 
beauftragter Dritter weder im Original noch bei der Reproduktion geändert oder an Dritte 
weitergegeben werden. Jede Nachahmung, auch die von Teilen des Werkes, ist unzulässig. 
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, 



 
 
 

 
 

 

 

 
brandpfeil GmbH, Neuer Kamp 3, 20359 Hamburg, 

 

soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen der Einwilligung von 
brandpfeil.  

7.8  
Soweit nicht anders vereinbart, darf brandpfeil die für den Auftraggeber durchgeführten und 
abgeschlossenen  Projekte auf der Webseite als Referenz mit aufführen. 

7.9  
Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen eine der vorstehenden 
Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe fällig, die brandpfeil nach billigem Ermessen 
festsetzen wird und die im Streitfall hinsichtlich ihrer Billigkeit vom zuständigen Landgericht 
überprüft werden kann. Über den Umfang der Nutzung steht brandpfeil ein Auskunftsanspruch 
zu.  

8 Beanstandungen, Gewährleistung  

8.1  
Für Mängel der gelieferten Leistungen und Werke haftet brandpfeil nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmun- gen. Für die Gewährleistung einschließlich vertraglicher 
Schadensersatzansprüche gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, wenn der 
Auftraggeber Unternehmer ist. Ist der Auftraggeber Verbraucher, gilt eine Gewährleistungsfrist 
von zwei Jahren. Ist das Geschäft für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt die 
kaufmännische Rügepflicht des § 377 HGB.  

8.2  
Im Rahmen jedes Auftrags besteht eine künstlerische Gestaltungsfreiheit. Beanstandungen 
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber 
während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die dadurch verursachten 
Mehrkosten zu tragen.  

8.3  
Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige 
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden, sofern sie innerhalb der nach dem 
Stand der Technik üblichen Toleranzen liegen. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen 
Andrucken und Auflagendruck sowie dem Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z. B. Digital 
Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt. Mehr- oder Minderlieferungen bei 
Druckerzeugnissen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. 
Berechnet wird die gelieferte Menge.  

8.4  
Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet brandpfeil nur bis 
zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall 
ist brandpfeil von ihrer Haftung freigestellt, wenn brandpfeil ihre Ansprüche gegen den 
Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt.  
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9 Haftung  

9.1  
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen, haftet 
brandpfeil unbeschränkt. Darüber hinaus haftet brandpfeil uneingeschränkt für Schäden, die 
von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, 
umfasst werden.  

9.2  
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet brandpfeil nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche 
Haftung des Anbieters auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die 
Haftungsbegrenzung auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen von brandpfeil 
gilt.  

9.3  
Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden 
übernimmt brandpfeil gegenüber dem Auftraggeber keine Haftung. brandpfeil tritt in diesen 
Fällen lediglich als Vermittler auf.  

9.4  
Die Haftung von brandpfeil für Datenverluste ist auf den typischen Wiederherstellungsaufwand 
beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von 
Datensicherungen durch den Auftraggeber eingetreten wäre, es sei denn, die Pflichtverletzung 
geschieht vorsätzlich oder grob fahrlässig.  

9.5  
Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch brandpfeil erarbeiteten und durchgeführten 
Maßnahmen wird vom Auftraggeber getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die 
Aktionen und Maßnahmen gegen Vorschriften des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts 
und der speziellen Werberechtsgesetze verstoßen. brandpfeil ist jedoch verpflichtet, auf 
rechtliche Risiken hinzuweisen, sofern ihr diese bei ihrer Tätigkeit bekannt werden. Der 
Auftraggeber stellt brandpfeil von Ansprüchen Dritter frei, wenn brandpfeil auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers gehandelt hat. Erachtet brandpfeil für eine durchzuführende 
Maßnahme eine wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine besonders sachkundige Person 
oder Institution für erforderlich, so trägt nach Absprache mit brandpfeil die Kosten hierfür der 
Auftraggeber. Für Inhalte, die der Auftraggeber bereitstellt, ist brandpfeil nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist brandpfeil nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu 
überprüfen.  

9.6  
brandpfeil haftet nicht wegen in den Werbemaßnahmen möglicherweise enthaltenen 
Sachaussagen in Bezug auf Produkte und Leistungen des Auftraggebers. brandpfeil haftet 
auch nicht für design-, urheber- und markenrechtliche Schutz der im Rahmen des Auftrages 
gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen und Entwürfe.  
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9.7  
Sollten Dritte brandpfeil wegen möglicher Rechtsverstöße, die aus den Inhalten einer 
vertragsgegenständlichen Website resultieren, in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der 
Kunde, den Anbieter von jeglicher Haftung frei- zustellen und dem Anbieter die Kosten zu 
ersetzen, die ihm wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.  

10 Verwertungsgesellschaften, Künstlersozialkasse  

10.1  
Urheberrechtliche Ansprüche Dritter, insbesondere wenn sie von Verwertungsgesellschaften 
verwaltet werden auf besondere Vergütung zur Abgeltung von Urheber- und 
Leistungsschutzrechten sowie des Rechts am eigenen Bild gehen zulasten des Auftraggebers. 
brandpfeil wird den Auftraggeber in Fällen, in denen ein derartiger Anspruch eines Dritten 
erkennbar wird, rechtzeitig vor Verwendung des Materials in Kenntnis setzen. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften 
wie beispielsweise an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren von brandpfeil 
verauslagt, so verpflichtet sich der Auftraggeber, diese brandpfeil gegen Nachweis zu 
erstatten. Dies kann auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen.  

10.2  
Der Auftraggeber ist hiermit darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im 
künstlerischen, konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an eine nicht-juristische 
Person, eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe 
darf vom Auftraggeber nicht bei der Rechnung von brandpfeil in Abzug gebracht werden. Für 
die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der Auftraggeber zuständig und 
verantwortlich. Tritt brandpfeil wegen dieser Abgabe in Vorlage, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, brandpfeil diese Kosten gegen Nachweis zu erstatten.  

11 Media-Planung und Media-Durchführung  

11.1  
Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt brandpfeil nach bestem Wissen und 
Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien und der allgemein 
zugänglichen Marktforschungsdaten. Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet brandpfeil 
dem Auftraggeber durch diese Leistungen nicht.  

11.2  
brandpfeil kann Vergünstigungen, Sonderkonditionen und Rabatte im Sinne des 
Auftraggebers bei der Media- Schaltung berücksichtigen und diese an den Auftraggeber 
weitergeben oder diese zur Abdeckung von Leistungen von brandpfeil im Rahmen dieses 
Auftrags nutzen.  
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11.3  
Bei umfangreichen Media-Leistungen ist brandpfeil nach Absprache berechtigt, einen 
bestimmten Anteil der Fremdkosten dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen und die 
Einbuchung bei den entsprechenden Medien erst nach Zahlungseingang vorzunehmen. Für 
eine eventuelle Nichteinhaltung eines Schalttermins durch einen verspäteten 
Zahlungseingang haftet brandpfeil nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Auftraggeber 
gegen brandpfeil entsteht dadurch nicht.  

12 Schlussbestimmungen  

12.1  
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird für 
alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag 
ergeben, Hamburg als Gerichtsstand vereinbart.  

12.2  
Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser 
Vertragsbedingungen beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen die der 
Schriftform unterliegen sind durch die Textform gem. § 126 b BGB erfüllt. Erfüllungsort für alle 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist Hamburg, es sei denn die Parteien haben im 
Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart.  

12.3  
Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. 
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber 
nur geltend machen, wenn es aus demselben Vertragsverhältnis stammt.  

12.4  
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt verlieren, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
  



 
 
 

 
 

 

 

 
brandpfeil GmbH, Neuer Kamp 3, 20359 Hamburg, 

 

Der folgende Auftragsverarbeitungsvertrag findet Anwendung auf jede Leistung von 
brandpfeil, welche die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag umfasst.  

Vertrag über die Datenverarbeitung im 
Auftrag 
nach Art. 28 DSGVO 

1 Allgemeines 
(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers im 
Sinne des Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dieser Vertrag regelt die 
datenschutzrechtlichen Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten. 
(2) Sofern in diesem Vertrag Begriffe verwendet werden, die in Art. 4 DSGVO gesetzlich 
definiert sind, wird die gesetzliche Definition auch für die Begriffsverwendung in diesem 
Vertrag zugrunde gelegt. Die gilt z.B. für „personenbezogene Daten“, „Verarbeitung“, 
„Verantwortlicher“, „Auftragsverarbeiter“, „Dritter“, „Einwilligung“ und „Aufsichtsbehörde“. 
(3) Der Auftraggeber entscheidet über die Mittel und Zwecke der durch diesen Vertrag 
geregelten Datenverarbeitung. Der Auftragnehmer handelt insoweit weisungsgebunden; allein 
mit Blick auf die Wahl der technischen Mittel steht dem Auftragnehmer ein eigenständiger 
Entscheidungsspielraum zu. 
(4) Ziel dieses Vertrags ist es, die Anforderungen an den Datenschutz sicherzustellen, so dass 
der Auftraggeber dem Auftragnehmer Daten zur weisungsgebundenen Verarbeitung 
rechtskonform zugänglich machen kann. 
(5) Dieser Vertrag wird als Teil der Allgemeinen Vertragsbedingungen Bestandteil des 
Leistungsvertrags, der zwischen den Parteien abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag bedarf 
keiner eigenen Unterschrift. 

2 Gegenstand des Auftrags 
Der konkrete Gegenstand der Verarbeitung ergibt sich aus dem zwischen den Parteien 
vereinbarten Leistungsvertrag. Zudem sind Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der 
personenbezogenen Daten und die Kategorien betroffener Personen in Anlage 1 zu diesem 
Vertrag festgehalten. 

3 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber ist Verantwortlicher für die Verarbeitung von Daten im Auftrag durch 
den Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, den Auftraggeber darauf 
hinzuweisen, wenn eine seiner Meinung nach rechtlich unzulässige Datenverarbeitung 
Gegenstand des Auftrags und/oder einer Weisung ist (siehe auch Nr. 4 Absatz 4).  
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(2) Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher für die Wahrung der Betroffenenrechte 
verantwortlich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, 
wenn Betroffene ihre Betroffenenrechte gegenüber dem Auftragnehmer geltend machen. 

(3) Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen über Art, Umfang und 
Verfahren der Datenverarbeitung gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Weisungen 
müssen in Textform (z.B. E-Mail) erfolgen.  

(4) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch ergänzende 
Weisungen des Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. 

(5) Der Auftraggeber kann weisungsberechtigte Personen benennen. Sofern 
weisungsberechtigte Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 
benannt. Für den Fall, dass sich die weisungsberechtigten Personen beim Auftraggeber 
ändern, wird der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer in Textform mitteilen. 

(6) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder 
Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Auftragnehmer feststellt. 

(7) Für den Fall, dass eine Informationspflicht gegenüber Dritten nach Art. 33, 34 DSGVO 
oder einer sonstigen, für den Auftraggeber geltenden gesetzlichen Meldepflicht besteht, ist 
der Auftraggeber für deren Einhaltung verantwortlich. 

4 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom Auftraggeber erteilten 
ergänzenden Weisungen. Ausgenommen hiervon sind gesetzliche Regelungen, die den 
Auftragnehmer ggf. zu einer anderweitigen Verarbeitung verpflichten. In einem solchen Fall 
teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen vor der 
Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung 
richten sich ansonsten ausschließlich nach diesem Vertrag und/oder den Weisungen des 
Auftraggebers. Eine hiervon abweichende Verarbeitung von Daten ist dem Auftragnehmer 
untersagt, es sei denn, dass der Auftraggeber dieser schriftlich zugestimmt hat.  

(2) Der Auftragnehmer führt die Datenverarbeitung im Auftrag nur in Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durch. Jede 
Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf 
nur erfolgen, wenn der Datenschutz für den Transfer nach mindestens einer der besonderen 
Voraussetzungen der Artikel 44 bis 49 DSGVO gewährleistet ist.  

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so zu 
gestalten, dass die Daten, die er im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, im jeweils 
erforderlichen Maß gesichert und vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt sind. 
Der Auftragnehmer wird Änderungen in der Organisation der Datenverarbeitung im Auftrag, 
die für die Sicherheit der Daten erheblich sind, vorab mit dem Auftraggeber abstimmen.  

(4) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine 
vom Auftraggeber erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen 
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verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der betreffenden Weisung 
solange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Sofern 
der Auftragnehmer darlegen kann, dass eine Verarbeitung nach Weisung des Auftraggebers 
zu einer Haftung des Auftragnehmers nach Art. 82 DSGVO führen kann, steht dem 
Auftragnehmer das Recht frei, die weitere Verarbeitung insoweit bis zu einer Klärung der 
Haftung zwischen den Parteien auszusetzen. 

(5) Der Auftragnehmer wird die Daten, die er im Auftrag für den Auftraggeber verarbeitet, 
getrennt von anderen Daten verarbeiten. Eine physische Trennung ist nicht zwingend 
erforderlich.  

(6) Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Person(en) benennen, die zum Empfang 
von Weisungen des Auftraggebers berechtigt sind. Sofern weisungsempfangsberechtigte 
Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 benannt. Für den Fall, dass 
sich die weisungsempfangsberechtigten Personen beim Auftragnehmer ändern, wird der 
Auftragnehmer dies dem Auftraggeber in Textform mitteilen. 

5 Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer bestätigt, dass er einen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 
DSGVO benannt hat. Der Auftragnehmer trägt Sorge dafür, dass der 
Datenschutzbeauftragte über die erforderliche Qualifikation und das erforderliche 
Fachwissen verfügt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Namen und die 
Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten auf Anfrage mitteilen; zudem sind die 
Kontaktdaten in der Datenschutzinformation des Auftragnehmers genannt, die auf der 
Internetseite des Auftragnehmers veröffentlicht ist.  

(2) Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 kann im 
Ermessen des Auftraggebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, dass er 
gesetzlich nicht verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 

6 Meldepflichten des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
und/oder die erteilten Weisungen des Auftraggebers, der im Zuge der Verarbeitung von 
Daten durch ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen erfolgt ist, 
unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für jede Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet. 

(2) Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn 
eine Aufsichtsbehörde nach Art. 58 DSGVO gegenüber dem Auftragnehmer tätig wird und 
dies auch eine Kontrolle der Verarbeitung, die der Auftragnehmer im Auftrag des 
Auftraggebers erbringt, betreffen kann. 

(3) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass für den Auftraggeber eine Meldepflicht nach Art. 
33, 34 DSGVO bestehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 
Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der 
Umsetzung der Meldepflichten unterstützen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
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insbesondere jeden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, die im Auftrag des 
Auftraggebers verarbeitet werden, unverzüglich, spätestens aber binnen 48 Stunden ab 
Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die Meldung des Auftragnehmers an den Auftraggeber muss 
insbesondere folgende Informationen beinhalten: 

– eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 
soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 
Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 
personenbezogenen Datensätze; 

– eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und 
gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen 
Auswirkungen. 

7 Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei seiner Pflicht zur Beantwortung von 
Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach Art. 12-23 DSGVO. Es gelten die 
Regelungen von Nr. 11 dieses Vertrages. 

(2) Der Auftragnehmer wirkt an der Erstellung der Verzeichnisse von 
Verarbeitungstätigkeiten durch den Auftraggeber mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit 
jeweils erforderlichen Angaben in geeigneter Weise mitzuteilen. 

(3) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Art der 
Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in 
Art. 32-36 DSGVO genannten Pflichten. 

8 Kontrollbefugnisse 
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz und/oder die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen 
Regelungen und/oder die Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers durch den 
Auftragnehmer jederzeit im erforderlichen Umfang zu kontrollieren. 

(2) Zum Nachweis, dass der Auftragnehmer die gesetzlichen und vereinbarten Pflichten 
einhält, kann er dem Auftraggeber folgende Informationen zur Verfügung vorlegen: 
Durchführung eines Selbstaudits, unternehmensinterne Verhaltensregeln einschließlich 
eines externen Nachweises über deren Einhaltung, genehmigte Verhaltensregeln nach Art. 
40 DSGVO oder Datenschutzzertifikate nach Art. 42 DSGVO. 

(3) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet, 
soweit dies zur Durchführung der Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 erforderlich ist. 

(4) Der Auftraggeber kann eine Einsichtnahme in die vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber verarbeiteten Daten sowie in die verwendeten Datenverarbeitungssysteme und 
-programme verlangen. 
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(5) Der Auftraggeber kann nach vorheriger Anmeldung mit angemessener Frist die Kontrolle 
im Sinne des Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den jeweils üblichen 
Geschäftszeiten vornehmen. Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die 
Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um die Betriebsabläufe des 
Auftragnehmers durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu stören. Der Auftragnehmer 
darf die Kontrolle von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der 
Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen abhängig machen. Sollte ein durch den Auftraggeber beauftragter Prüfer in 
einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen 
diesen ein Einspruchsrecht. Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf 
der Auftragnehmer eine Vergütung verlangen, wenn dies im Hauptleistungsvertrag vereinbart 
ist. 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 
gegenüber dem Auftraggeber nach Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Auskunfts- 
und Kontrollpflichten die erforderlichen Auskünfte an den Auftraggeber zu erteilen und der 
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle zu ermöglichen. Der 
Auftraggeber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftragnehmer zu 
informieren. 

9 Unterauftragsverhältnisse 
(1) Die Beauftragung von Unterauftragnehmern durch den Auftragnehmer ist nur mit 
Zustimmung des Auftraggebers in Textform zulässig. Der Auftragnehmer nennt alle bereits 
bei Vertragsschluss bestehenden Unterauftragsverhältnisse in der Anlage 2 zu diesem 
Vertrag. Der Auftraggeber stimmt diesen bestehenden Unterauftragsverhältnissen durch den 
Abschluss des Vertrags zu. Soweit der Auftragnehmer während der Vertragslaufzeit einen 
weiteren Unterauftragnehmer hinzuziehen oder einen Unterauftragnehmer durch einen 
anderen ersetzen möchte, informiert er den Auftraggeber hierüber in Textform und weist ihn 
auf sein Recht zum Widerspruch hin. Sollte der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Tagen 
widersprechen, gilt die Beauftragung des neuen Unterauftragnehmers als genehmigt. 

(2) Der Auftragnehmer hat jeden Unterauftragnehmer sorgfältig auszuwählen und vor der 
Beauftragung zu prüfen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
getroffenen Vereinbarungen einhalten kann. Der Auftragnehmer hat insbesondere vorab und 
regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der Unterauftragnehmer 
hinreichende Garantien dafür bietet, dass er die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten 
getroffen hat. 

(3) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten 
Regelungen und ggf. ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber dem 
Unterauftragnehmer gelten.  

(4) Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag 
zu schließen, der den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO entspricht. Darüber hinaus hat 
der Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer dieselben Pflichten zum Schutz 
personenbezogener Daten aufzuerlegen, die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
festgelegt sind. Dem Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf Anfrage in 
Kopie zu übermitteln. 
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(5) Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, durch vertragliche Regelungen 
sicherzustellen, dass die Kontrollbefugnisse des Auftraggebers (Nr. 8 dieses Vertrages) und 
von Aufsichtsbehörden auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten und entsprechende 
Kontrollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden vereinbart werden. Es ist zudem 
vertraglich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontrollmaßnahmen und etwaige 
Vor-Ort-Kontrollen zu dulden hat. 

(6) Nicht als Unterauftragsverhältnisse im Sinne der Absätze 1 bis 5 sind Dienstleistungen 
anzusehen, die der Auftragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, 
um die geschäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu gehören beispielsweise 
Reinigungsleistungen, reine Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu 
Leistungen, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, 
Transportleistungen, Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, 
auch bei Nebenleistungen, die von Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, dass 
angemessene Vorkehrungen und technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
wurden, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.  

10 Vertraulichkeitsverpflichtung 
(1) Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber zur Wahrung 
der Vertraulichkeit über Daten, die er im Zusammenhang mit dem Auftrag erhält bzw. zur 
Kenntnis erlangt, verpflichtet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gleichen 
Geheimnisschutzregeln zu beachten, wie sie dem Auftraggeber obliegen. Der Auftraggeber 
ist hierzu verpflichtet, dem Auftragnehmer etwaige besondere Geheimnisschutzregeln 
mitzuteilen.  

(2) Der Auftragnehmer sichert zu, dass er seine Beschäftigten mit den für sie maßgeblichen 
Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und zur Vertraulichkeit verpflichtet hat. 
Der Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er insbesondere die bei der Durchführung der 
Arbeiten für den Auftraggeber tätigen Beschäftigten zur Vertraulichkeit verpflichtet hat und 
diese über die Weisungen des Auftraggebers informiert hat.  

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 sind dem Auftraggeber auf Anfrage 
nachzuweisen. 

11 Wahrung von Betroffenenrechten 
(1) Der Auftraggeber ist für die Wahrung der Betroffenenrechte allein verantwortlich. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber bei seiner Pflicht, Anträge von Betroffenen 
nach Art. 12-23 DSGVO zu bearbeiten, zu unterstützten. Der Auftragnehmer hat dabei 
insbesondere Sorge dafür zu tragen, dass die insoweit erforderlichen Informationen 
unverzüglich an den Auftraggeber erteilt werden, damit dieser insbesondere seinen Pflichten 
aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nachkommen kann.  

(2) Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers für die Wahrung von Betroffenenrechten – 
insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung – durch den Auftraggeber 
erforderlich ist, wird der Auftragnehmer die jeweils erforderlichen Maßnahmen nach Weisung 
des Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber nach Möglichkeit mit 
geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützen, seiner 
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Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten 
nachzukommen. 

(3) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch 
Mitwirkungsleistungen im Zusammenhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten 
gegenüber dem Auftraggeber beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. 

12 Geheimhaltungspflichten 
(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und 
nur zur Durchführung des Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese 
Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben genannten Zwecken zu nutzen 
oder diese Information Dritten zugänglich zu machen. 

(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien 
nachweisbar von Dritten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder die 
öffentlich bekannt sind. 

13 Vergütung 
Die Vergütung des Auftragnehmers wird gesondert im zwischen den Parteien 
geschlossenem Leistungsvertrag vereinbart. 

14 Technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Datensicherheit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Einhaltung der anzuwendenden 
Datenschutzvorschriften erforderlich sind. Dies beinhaltet insbesondere die Vorgaben aus 
Art. 32 DSGVO. 

(2) Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Stand der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen ist als Anlage 3 zu diesem Vertrag beigefügt. Die Parteien 
sind sich darüber einig, dass zur Anpassung an technische und rechtliche Gegebenheiten 
Änderungen der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich werden 
können. Wesentliche Änderungen, die die Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten beeinträchtigen können, wird der Auftragnehmer im Voraus mit 
dem Auftraggeber abstimmen. Maßnahmen, die lediglich geringfügige technische oder 
organisatorische Änderungen mit sich bringen und die Integrität, Vertraulichkeit und 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht negativ beeinträchtigen, können vom 
Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem Auftraggeber umgesetzt werden. Der 
Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fassung der vom Auftragnehmer getroffenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen anfordern. 

(3) Der Auftragnehmer wird die von ihm getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen regelmäßig und auch anlassbezogen auf ihre Erforderlichkeit und Wirksamkeit 
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kontrollieren. Für den Fall, dass es Optimierungs- und/oder Änderungsbedarf gibt, wird der 
Auftragnehmer den Auftraggeber informieren. 

15 Dauer des Auftrags 
(1) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und endet mit dem spätesten Ablauf eines 
zwischen den Parteien vereinbarten Leistungsvertrag, mit dem der Auftraggeber eine 
Verarbeitung beim Auftragnehmer in Auftrag geben hat. 

(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
ein schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwendenden 
Datenschutzvorschriften oder gegen Pflichten aus diesem Vertrag vorliegt, der 
Auftragnehmer eine Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder will oder der 
Auftragnehmer den Zutritt des Auftraggebers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde 
vertragswidrig verweigert. 

16 Beendigung 
(1) Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz 
gelangten Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, nach Wahl des Auftraggebers an diesen 
zurückzugeben oder zu löschen. Die Löschung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
Etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige Pflichten zur Speicherung der 
Daten bleiben unberührt. Für Datenträger gilt, dass diese im Falle einer vom Auftraggeber 
gewünschten Löschung zu vernichten sind, wobei mindestens die Sicherheitsstufe 3 der DIN 
66399 einzuhalten ist; die Vernichtung ist dem Auftraggeber unter Hinweis auf die 
Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 nachzuweisen. 

(2) Der Auftraggeber hat das Recht, die vollständige und vertragsgemäße Rückgabe und 
Löschung der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Dies kann auch durch eine 
Inaugenscheinnahme der Datenverarbeitungsanlagen in der Betriebsstätte des 
Auftragnehmers erfolgen. Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit angemessener Frist durch den 
Auftraggeber angekündigt werden. 

17 Schlussbestimmungen 
(1) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter 
(etwa durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch 
sonstige Ereignisse gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber 
unverzüglich zu informieren. Der Auftragnehmer wird die Gläubiger über die Tatsache, dass 
es sich um Daten handelt, die im Auftrag verarbeitet werden, unverzüglich informieren. 

(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 

(3) Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Regelungen des Vertrages nicht. 
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Anlage 1 - Gegenstand des Auftrags 
1. Gegenstand und Zweck der Auftragsverarbeitung 

Der Auftragnehmer bietet neben der Beratung (als solche keine Auftragsverarbeitung) auch 
Agenturdienste als Auftragsverarbeitung an. Solche Auftragsverarbeitungen umfassen 
Dienstleistungen wie Einrichtung, Administration und Support für Internetseiten, Content-
Management-Systeme, Webshops und deren Anbindung an Warenwirtschaftssysteme und 
Zahlungsdienstleister, Onlinemarketingkampagnen, Social-Media-Profile und Newsletter-
Management.  

Der Auftragnehmer bietet keine eigenen Hostingleistungen oder Software-as-a-Service-
Dienste an, die das Speichern und Bereitstellen von Daten umfassen. Die Dienstleistungen 
beziehen sich stets auf Daten, die in Systemen verarbeitet werden, die in der eigenständigen 
Verantwortung der Verantwortlichen stehen.  

Um die jeweiligen Dienstleistungen ausüben zu können, stellt der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer Benutzerkonten mit entsprechenden Rechten, regelmäßig inklusive 
Administratorrechten, zur Verfügung. Die Verantwortung des Auftragnehmer beschränkt sich 
dementsprechend weitestgehend auf den sicheren, vertraulichen und datenschutzkonformen 
Umgang mit den zur Verfügung gestellten Benutzerkonten.  
 

2. Art(en) der personenbezogenen Daten 

Folgende Datenarten können Gegenstand der Verarbeitung sein: 
- Name (Vorname, Nachname, Geburtsname, Pseudonym/Spitzname, Titel, Anrede), 

Funktion/Zuständigkeit, Organisationszugehörigkeit (z.B. Arbeitgeber) und 
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) und Adressdaten (Straße/Postfach, Ort, Land) 

- Kundendaten (Kundenhistorie, Aufträge, Bestellungen, Veranstaltungsteilnahme, 
Bearbeitungsstatus, Zahlungsmittel, Rechnungen, Zahlungsaufforderungen, 
Bonitätsdaten), Einwilligungen (Erklärung, Zeitstempel, Identitätsnachweis) und 
Kommunikationsverlauf, Kommunikationsinhalte 

- Internetlogfiles (IP-Adresse, Zeitstempel, Betriebssystem, Browser/App) und Tracking-
Identifier (Cookie-IDs, Advertising IDs u.a.) 

- Benutzerkonten (Benutzername, Passwort (als Hashwert), Benutzeraktivitäten, 
Zeitstempel) und Anwendungslogfiles (Nutzungsaktivitäten, Zeitstempel, 
anwendungsspezifische Daten) 

- Bild-, Film-, Ton-, Sprachaufnahmen soweit in den Systemen bzw. Onlineangeboten 
des Auftraggebers enthalten 

 

3. Kategorien betroffener Person 

Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen: 
- Beschäftigte beim Auftraggeber und Beschäftigte bei weiteren Dienstleistern des 

Auftraggebers 
- Kunden und Marketingkontakte des Auftraggebers inklusive der Besucher der 

Internetseiten und Social-Media-Profile des Auftraggebers und Newsletter-Abonnenten 
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Anlage 2 - Unterauftragnehmer 
Im Rahmen der Auftragsverarbeitung kommen keine Unterauftragnehmer zum Einsatz. 

 
Anlage 3 
Technische und organisatorische 
Maßnahmen des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer trifft nachfolgende technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Datensicherheit i.S.d. Art. 32 DSGVO. 

• Alle Beschäftigten werden auf die Vertraulichkeit und die Einhaltung von Maßnahmen 
zur Informationssicherheit und Datenschutz verpflichtet. Alle Beschäftigten werden in 
dem für ihre Aufgaben erforderlichem Umfang zu Informationssicherheit und 
Datenschutz geschult. Schulungen werden regelmäßig wiederholt und aktualisiert. 

• Die Vergabe von Zugangsberechtigungen wird regelmäßig überprüft. Verlässt ein 
Beschäftigter den Auftragnehmer, greift ein Offboarding-Prozess, um eine 
Beendigung der Zugangsrechte sicherzustellen. 

• Der Auftragnehmer hat für seine Datenverarbeitungssysteme Berechtigungskonzepte 
etabliert, die den Zugang zu den Systemen auf das erforderliche Minimum 
beschränken.  

• Für Benutzerkonten gelten hochwertige Passwortstandards. Nach Möglichkeit 
kommen Multifaktorauthentifizierungssysteme zum Einsatz. 

• Zugänge zu Systemen des Verantwortlichen werden über einen unabhängigen 
Passwortmanager verwaltet, um den Zugriff auf Systeme im Sinne effizienter 
Kollaboration im Team in technisch sicherer Art und Weise administrieren zu können. 

• Daten werden getrennt nach Kunden und Aufgaben gespeichert, um ein effektives 
Berechtigungsmanagement zu ermöglichen. 

• Dienstleister werden sorgfältig unter besonderer Berücksichtigung von 
Informationssicherheit und Datenschutz ausgewählt und vertraglich auf die 
Einhaltung entsprechender Standards verpflichtet. Alle Dienstleister, die ihre 
Leistungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erbringen, müssen 
entsprechend den Pflichten aus der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Garantien für ein angemessenes Datenschutzniveau bei der Verarbeitung von Daten 
in sogenannten Drittstaaten bieten. Regelmäßig erfolgt eine solche Garantie über den 
Abschluss von EU-Standarddatenschutzklauseln (SCC). 

• Alle Maßnahmen zur Einhaltung von Informationssicherheit und Datenschutz werden 
fortlaufend überprüft und entsprechend dem Stand der Technik, der rechtlichen 
Entwicklung und den Risiken durch die jeweilige Datenverarbeitung optimiert. 
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